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Text 

§ 21. Der Patentanwalt ist verpflichtet, über seine Tätigkeit jene Bücher und Aufzeichnungen zu 
führen, die nötig sind, um erforderlichenfalls die klaglose Fortführung oder Abwicklung seiner Tätigkeit 
durch einen Stellvertreter oder Nachfolger zu ermöglichen. 

Zuletzt aktualisiert am 

22.09.2023 

Gesetzesnummer 

10002093 

Dokumentnummer 

NOR12027642 

alte Dokumentnummer 

N2196714657T 


